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— Ill —
diese Weise die für die beiden neu aufzustellenden

Infanteriedivisionen erforderliche
Divisionskavallerie zur Verfügung zu bekommen. (Die
seinerzeit geplante Massregel, einen Teil der
Schonischen Reiterei nach Norrland zu verlegen,
käme auf diese Art nicht zur Durchführung.)

c. Artillerie.
Die Schaffung etlicher neuer Stabsoffizierstellen

wird für notwendig befunden. Die unbedingt
erforderliche Zahl von Stabsoffizieren sollte nämlich,

trotz der Abkommandierungen zum Artilleriestab

usw., bei den Regimentern jederzeit
vorhanden sein. Das ist gegenwärtig nicht immer
der Fall. Als dringend wünschenswert wird
auch noch erachtet, dass das Feldartilleriekontingent

für die Besatzung der Festung Boden

ehestens zur Aufstellung gelange, damit es nicht,
wie bisher, dem Artillerieregiment Norrland
entnommen werden müsse.

d. Generalität.
Die Steigerung der Wehrkraft des Landes im

allgemeinen, sowie insbesondre die Aufstellung
neuer strategischer Einheiten (Divisionen)
erheischen gebieterisch die Schaffung der Stelle
eines General-Armeeinspektors. Das Bedürfnis
nach einem solchen ist jetzt schon zutage
getreten. Ebenso fordert die Kommission, dass das

seinerzeit gestrichene Gehalt für den General-

Kavallerieinspektor wieder im Heeresbudget fest

ausgeworfen werde, damit dieses Amt ständig
und nicht nur durch zeitliche Kommandierungen
besetzt werde. Eine einheitliche und zeitgemässe

Ausbildung, sowie ein richtiger Dienstbetrieb
können bei der Reiterwaffe nur auf diese Weise

gewährleistet werden.

e. Generalstab.
Eine geringfügige Vermehrung der in diesem

Korps fixierten Stellen wird verlangt.
f. Aerztliches Offizierkorps.

Dessen gründliche Reorganisation wird durch
die Weiterentwicklung des Heeres, vor allem
durch die Verlängerung der Präsenzdienstzeit

bedingt. Doch erachtet die Kommission es noch

für verfrüht, in dieser Richtung mit bestimmten
Verschlagen hervorzutreten.

g. Intendantur.
Eine Vermehrung des Personals wird

vorgeschlagen.

h. Pferdewesen des Heeres.
Jedes Infanterieregiment soll eine Anzahl

ärarischer Pferde im Etat führen. Dies um die

Berittenmachung der Kompagniechefs zu ermöglichen.

(Das Kommissionsgutachten begründot
eingehend die Notwendigkeit dieser, in allen
grössern kontinentalen Heeren schon längst
durchgeführten Massregel.) Eine Vermehrung des

Pferdestands bei der Positions- und Festungs-
artillerie wird für notwendig befunden. Die Feld¬

batterien sollen eine grössre Zahl gemieteter
Zugpferde zu den Uebungen einberufen dürfen. *)

i. Landsturm.
Dessen eminente Bedeutung für die

Landesverteidigung wird von der Kommission vollauf
gewürdigt. Sie empfiehlt daher dringend die

vollständige Durchführung seiner Organisation
im Einklang mit dem Vorschlag des

Generalstabschefs. (Schlnss folgt.)

Eidgenossenschaft.
— Eidgenössisches Unteroffiziersfest 1908 in Winterthur.

(Mitgeteilt vom Presskomitee.) Die Arbeiten im Organi-
sationskoujitee für dieses Fest nehmen ihren geordneten
Gang. In den letzten Sitzungen wurde das Wett-
übungs-Reglement endgültig aufgestellt und dabei

beschlossen, nach dem neuen Exerzierreglement zu arbeiten.
Auch soll das neue Material der Feldartillerie zur
Verwendung kommen, nachdem das schweizerische
Militärdepartement hiezu seine Einwilligung erteilt hat. Vor
kurzem wurde auch das Kampfgericht bestellt; es setst
sich folgendermassen zusammen: Präsident: Herr
Oberstdivisionär R. Geilinger in Winterthur; Vizepräsident :

Herr Artillerie-Oberstl. E. Bühler in Winterthur; Sekretäre

: die Herren lnf.-Oberl. J. Leuthold und Art.-Oberl.
Hauser in Winterthur. Infanterie: Herr Oberstl.

0. Bridler, Herr Inf.-Major G. Keller und Herr Inf.-
Major R. Biedermann, alle in Winterthur. Fechten:
Herr Inf.-Hauptmann N. Michel in Winterthur.
Kavallerie: Herr Oberstl. J. Keller in Pfungen.
Artillerie: Herr Oberstl. E. Bühler und Herr Art.-
Major K. Sulzer, beide in Winterthur. Genie: Herr
Genie-Major J. H. Stieger in Zürich und Herr Genie-

Hauptmann F. Heider in Winterthur. Sanität: Herr
Sanitäts-Major Schoch in Wülflingen. Die Ergänzung
des Kampfgerichts wird später vorgenommen.

Ansland.
Deutschland. Die neue Ausrüstung der

deutschen Kavallerie. Zu der neuen Bewaffnung

der deutscheu Kavallerie mit einem längern Karabiner

treten auch einige Aenderungen im Ausrüstungs-
modus, die die Erfahrungen aus dem südafrikanischen
und dem russisch-japanischen Krieg zu verwerten
bestimmt sind. Diese Aenderungen gelangen bereits bei

einigen Kavallerie-Regimentern zur Erprobung. Sie

bestehen vornehmlich in einer veränderten Tragweise des

Karabiners. Bisher war derselbe am Sattel befestigt,
soll jedoch künftig, wie von den Buren, an einem Riemen
über dem Rücken getragen werden. Diese neue Tragweise

gilt für eine bequemere, und wird die bessere und

raschere Verwendungsbereitschaft der Kavallerie zum

Fussgefecht gesteigert. Der neue Karabiner besitzt
auch eine Vorrichtung zur Befestigung des neuen kurzen

Seitengewehrs, das, wie bereits berichtet, an Stelle des

Säbels tritt. Statt der bisher am Bandelier getragenen
Patronentasche soll nun ein Patronengürtel, ähnlich dem

der Buren, zur Einführung gelangen.
Frankreich. Nach langen Verhandlungen in der

Kammer und noch längern im Senate, deren Schluss

*) Die Schwedische Feldartillerie befindet sich in der

üblen Lage, im Frieden einen viel zu geringen Pferdestand

zu führen (fahrende Batterie 40, reitende 48).

Bei den Regimentsübungen muss also zu dem Notbehelf

gegriffen werden, die fehlende Anzahl Zugpferde im

Mietwege aufzubringen.
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